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Das Bundeskabinett hat am 11.10.2006 den Entwurf 
eines Gesetzes zur Reform des Versicherungsvertrags-
rechts beschlossen. Zu den Regelungen im Einzelnen: 

Mehr Verbraucherschutz 

Verbesserte Beratung und Information der Ver-
sicherungsnehmer: Die Versicherer müssen die Ver-
sicherungsnehmer vor Abschluss eines Vertrages künf-
tig besser beraten und informieren. Das Beratungsge-
spräch ist zu dokumentieren. Wenn Anlass besteht, ist 
auch im laufenden Vertragsverhältnis zu beraten; will 
ein Versicherungsnehmer z. B. einen Lebensversiche-
rungsvertrag kündigen, sollte u. a auf die Möglichkeit 
hingewiesen werden, den Vertrag ohne Prämienzah-
lung fortzusetzen. 

a) Die Beratung ist auf die Wünsche und Bedürfnisse 
der Versicherungsnehmer abzustellen; der Rat 
muss klar und verständlich erteilt und dokumen-
tiert werden. 

b) Der Versicherer muss den Versicherungsnehmer 
künftig – wie bei anderen Verträgen auch – über 
die Vertragsbestimmungen und die allgemeinen 
Versicherungsbedingungen informieren, bevor der 
Versicherungsnehmer den Vertrag eingeht. Die 
bisherige Praxis, dem Versicherungsnehmer in der 
Regel erst mit dem Versicherungsschein sämtliche 
Vertragsunterlagen zuzuschicken (sog. Policenmo-
dell), wird dem Interesse des Verbrauchers nicht 
gerecht, möglichst frühzeitig und umfassend über 
den Vertragsinhalt informiert zu werden. 

 Allerdings kann der Versicherungsnehmer darauf 
verzichten, vor Abgabe der Vertragserklärung über 
einzelne Vertragsbestimmungen und/oder die All-
gemeinen Versicherungsbedingungen informiert 
zu werden; zu seinem Schutz geht dies nur durch 
gesonderte schriftliche Erklärung. 

Vorvertragliche Anzeigepfl ichten: Eine weitere 
wichtige Neuerung besteht darin, dass der Versiche-
rungsnehmer vor Vertragsschluss grundsätzlich nur 
solche Umstände anzuzeigen hat, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat. Das Risiko einer 
Fehleinschätzung, ob ein Umstand für das versicherte 
Risiko erheblich ist, liegt damit nicht mehr beim Ver-
sicherungsnehmer. Der Versicherer muss seine Rechte 
innerhalb einer Ausschlussfrist (drei Jahre in der priva-
ten Krankenversicherung, sonst 5 oder – bei vorsätz-
lichem oder arglistigem Handeln – 10 Jahre) geltend 
machen, da eine Rückabwicklung eines Vertrages oder 
eine rückwirkende Anpassung nach vielen Jahren den 
Versicherungsnehmer unzumutbar belasten kann. 
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Beispiel: Ein Wohnungseigentümer gibt beim Ab-
schluss einer Hausratversicherung nicht an, dass sich 
im Erdgeschoss des Hauses ein Hotel (mit der Folge 
erhöhten Publikumsverkehrs) befi ndet. Kommt es dann 
zu einem Einbruch in seine Wohnung, muss die Versi-
cherung nur dann nicht aus der Hausratversicherung 
leisten, wenn sie den Versicherungsnehmer vor dem 
Vertragsschluss ausdrücklich danach gefragt hatte, ob 
sich in dem Haus Gewerbebetriebe befi nden. 

Gerechterer Interessenausgleich 

Allgemeines Widerrufsrecht: Künftig können alle 
Versicherungsverträge unabhängig vom Vertriebsweg 
und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 
Bisher galt das nur bei Fernabsatzverträgen. Außerdem 
können nach dem neuen Recht alle Versicherungsneh-
mer ihre Vertragserklärung widerrufen, also nicht nur 
Verbraucher, sondern z. B. auch Handwerker und Frei-
berufl er. Die Widerrufsfrist beträgt zwei Wochen, bei 
der Lebensversicherung 30 Tage. Die Frist beginnt erst 
zu laufen, wenn dem Versicherungsnehmer sämtliche 
Vertragsbedingungen und Informationen übermittelt 
worden sind. 

Aufgabe des Alles-oder-Nichts-Prinzips: Ver-
letzt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss 
Anzeige- bzw. Obliegenheitspfl ichten, bemessen sich 
die Folgen künftig danach, wie stark sein Verschulden 
wiegt. Das geltende Alles-oder-Nichts-Prinzip wird 
aufgegeben. 

Beispiel: Ein Versicherungsnehmer verlässt für meh-
rere Stunden sein Haus; ein von der Straße aus nicht 
einsehbares Erdgeschossfenster steht in Kippstellung. 
Es wird eingebrochen. Dies Verhalten wird regelmäßig 
als grob-fahrlässig anzusehen sein, so dass die Haus-
ratversicherung nach geltendem Recht nicht zahlt. Zu-
künftig wird die Versicherung unter Berücksichtigung 
der Umstände des Einzelfalls eine Quote leisten. 

Das Prinzip der „Unteilbarkeit der Prämie“ 
wird abgeschafft: Wird der Versicherungsvertrag im 
Laufe des Versicherungsjahres von der Versicherung 
gekündigt oder durch Rücktritt beendet, muss der Ver-
sicherungsnehmer die Prämie auch nur bis zu diesem 
Zeitpunkt zahlen.

Wegfall der Klagefrist: Bedeutsam für die Ver-
sicherungsnehmer ist auch der ersatzlose Wegfall der 
Klagefrist. Bislang muss der Versicherungsnehmer 
seinen Anspruch auf die Versicherungsleistung binnen 
sechs Monaten geltend machen, nachdem der Versi-
cherer die Leistung schriftlich abgelehnt hat .
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Neues Versicherungsvertragsrecht in Planung
Mehr Verbraucherschutz für Versicherte



Modernisierung der Lebensversicherung 

In der Lebensversicherung soll die Stellung des Ver-
sicherungsnehmers deutlich verbessert werden. Fol-
gende Änderungen sind hervorzuheben: 

Anspruch auf Überschussbeteiligung: Der An-
spruch auf Überschussbeteiligung wird im Gesetz 
als Regelfall verankert. Erstmals erhält der Versiche-
rungsnehmer einen Anspruch auf Beteiligung an den 
stillen Reserven. Die Grundsätze für die Verteilung der 
Überschüsse werden bestimmt. Möglich bleibt es, Ver-
träge ohne Überschussbeteiligung abzuschließen, die 
bislang aber kaum praktische Bedeutung haben. 

Zur Beteiligung an den stillen Reserven: Der 
Versicherungsnehmer soll in Zukunft angemessen 
auch an den noch nicht realisierten Gewinnen beteiligt 
werden (so genannte stille Reserven), soweit sie durch 
seine Beiträge erzielt worden sind. Die Versicherungs-
unternehmen müssen die stillen Reserven offen legen 
und den Versicherungsnehmer jährlich über den auf 
ihn entfallen Teil unterrichten. Die Hälfte der stillen 
Reserven, die durch die Beiträge des Versicherungs-
nehmers erwirtschaftet worden sind, ist bei Beendi-
gung des Vertrages auszuzahlen. Die andere Hälfte 
verbleibt im Unternehmen, um Wertschwankungsri-
siken ausgleichen zu können. Dieses Verfahren sichert 
dem einzelnen Versicherungsnehmer eine Beteiligung 
an den Reserven, berücksichtigt aber auch das Interes-
se der Versichertengemeinschaft an der Erhaltung von 
Reserven. Das Bundesverfassungsgericht hat ebenfalls 
beide Aspekte betont. 

Zur Geltung für laufende Verträge: Mit dem In-
krafttreten des Gesetzes hat jeder Versicherungsneh-
mer diesen Anspruch, und zwar für die Restlaufzeit 
seines Vertrages nach Inkrafttreten. Bereits erfolgte 
Überschussbeteiligungen für die Zeit vor Inkrafttreten 
bleiben unberührt. 

Modellrechnung: Der Versicherungsnehmer ist 
darüber zu unterrichten, welche Leistungen zu erwar-
ten sind. Die Angaben müssen realistisch sein und 
dem Versicherungsnehmer deutlich machen, dass es 
sich nur um Prognosen und nicht um garantierte Leis-
tungszusagen handelt. Um Missbrauchsgefahren zu 
verhindern, werden die Versicherer verpfl ichtet, eine 
Modellrechnung zu überlassen, bei der die mögliche 
Ablaufl eistung unter Zugrundelegung realistischer 
Zinssätze dargestellt wird. 

Berechnung des Rückkaufswerts: Der Rück-
kaufswert der Lebensversicherung ist künftig nach 
dem Deckungskapital der Versicherung zu berechnen; 
dies gilt auch, wenn der Vertrag vorzeitig beendet 
wird. Auch der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil 
vom 12. Oktober 2005 so entschieden. Das Deckungs-
kapital ist das Kapital, das vorhanden sein muss, um 
die Ansprüche des Versicherungsnehmers zu erfüllen. 
Der Rückkaufswert lässt sich so im Streitfall klar be-
stimmen. Für die Berechnung des Rückkaufswertes 
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wurde bisher auf den unklaren und deswegen nicht 
transparenten Begriff des Zeitwerts der Versicherung 
abgestellt. Der nach dem Deckungskapital berechne-
te Rückkaufswert wird im Regelfall höher sein als der 
nach dem Zeitwert berechnete. Allerdings ist dies nicht 
primäres Ziel der Änderung. Auch insoweit wird – im 
Sinne der für die Überschussbeteiligung ergangenen 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts – mehr 
Transparenz und Rechtsklarheit hergestellt. 

Frühstorno: Die Abschlusskosten der Lebensver-
sicherung werden künftig auf die ersten fünf Vertrags-
jahre verteilt. Vorbild ist insoweit das Modell der Ries-
ter-Rente. Der Rückkaufswert fällt damit in den ersten 
Jahren höher aus. Weil die gezahlten Prämien bisher 
zunächst – und zwar häufi g in den ersten zwei Ver-
tragsjahren – mit den Abschlusskosten des Vertrages 
verrechnet werden, erhält der Versicherungsnehmer 
derzeit in der Regel keinen oder nur einen sehr gerin-
gen Rückkaufswert, wenn der Vertrag frühzeitig been-
det wird. 

Beispiel: Ein 30 Jahre alter Versicherungsnehmer 
schließt eine Kapitallebensversicherung mit einer 
Laufzeit von 35 Jahren und einem Jahresbeitrag von 
1.000 € ab. Kündigt der Versicherungsnehmer nach 
einem Jahr, so erhält er nach geltendem Recht keinen 
Rückkaufswert, nach dem Referentenentwurf bei Ver-
teilung der Abschlusskosten auf die ersten fünf Jahre 
beträgt der Rückkaufswert ca. 560,00 €. 
(Dabei wird Folgendes angenommen: Die Verwal-
tungskosten betragen 8 % vom Jahresbeitrag, die Ab-
schlusskosten 4 % der Beitragssumme ohne Berück-
sichtigung eines weiteren Stornoabzugs. Ferner wurde 
die Sterbetafel der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. 
(DAV) von 1994 mit 2,75 % Rechnungszins zugrunde 
gelegt.) 

Transparenz bei Abschluss- und Vertriebskos-
ten: Eine deutliche Verbesserung der Transparenz für 
die Verbraucher wird sich daraus ergeben, dass die Ver-
sicherer verpfl ichtet werden sollen, die jeweiligen Ab-
schluss- und Vertriebskosten zu beziffern und offen zu 
legen (dies gilt nicht nur für die Lebens-, sondern auch 
für die private Krankenversicherung). Insbesondere 
diese verbesserte Information des Verbrauchers wird 
– wie die Verbesserung der Transparenz überhaupt 
– auch den Wettbewerb unter den Versicherungsunter-
nehmen fördern; dies entspricht einer weiteren Forde-
rung des Bundesverfassungsgerichts. Die Einzelheiten 
wird eine Verordnung regeln. 

Zeitplan  

Das Gesetz soll am 1.1.2008 in Kraft treten. Mit In-
krafttreten gilt das Gesetz für alle laufenden Verträge.

Download 

Diese Sonderinfo können Sie kostenlos von unserer 
Homepage downloaden unter: 
http://www.erv-online.de/sonderinformationen.php 
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